
 

 

Durch meine Mitgliedschaft unterstütze ich die Idee und die Ziele des Vereins Bürger helfen 

Bürgern e.V., Bisingen und helfe mit, das generationsübergreifende Miteinander und die 

gegenseitige Hilfsbereitschaft zu verbessern. 
 

  
Nachname Vorname PLZ Ort (Ortsteil)

 

  
Geburtsdatum Telefonnummer 

 

                                              €   
Mein Mitglieds-Jahresbeitrag (12.- Euro Mindestbeitrag, 

ein höherer Beitrag ist freiwillig möglich) 

 

Die Mitgliedschaft kann bis Ende September zum 

jeweiligen Jahresende gekündigt werden.                                                                            

Strasse Hausnummer 

 

 

 

eMail-Adresse (falls vorhanden)  

 

 

 
 

Datum und Unterschrift (für den Mitgliedsantrag)  

 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird per Lastschrift eingezogen. 

Sie haben dann keine Arbeit mit Überweisungen und uns er- 

leichtert es den Aufwand im Rahmen der Mitgliederverwaltung. 

Dafür benötigen wir aber Ihre Bankdaten. Sämtliche Daten,  

persönliche, wie auch Bankdaten, werden nur im Rahmen und für 

die Dauer Ihrer Mitgliedschaft verwendet.  

 

Dieses Konto läuft auf meinen Namen: Ja          Nein 

(Bei Nein: Name des Kontoinhabers: …….……………………………….) 

       

    

  IBAN    oder  evtl.  BLZ  und Kontonummer 
 

  
Bank  bzw.  BIC  Datum und Unterschrift (Zustimmung zum Lastschriftverfahren) 

 

   Zusatzangaben    

Ich benötige Unterstützung...  Ich kann Hilfeleistung(en) anbieten... 

in folgenden Bereichen: 

Mitfahrgelegenheit (zu Hause abholen - zu einem Termin bringen - wieder nach Hause bringen) 

 

Haushaltsdienste (im Haushalt anfallende, notwendige Dienste wie Putzen, Wäsche machen ...) 

 
Einkaufsdienste  (Einkäufe für das tägliche Leben erledigen und dann bis in die Wohnung bringen

Betreuungshilfe 
(Besuche bei älteren, kranken, oder einsamen Personen - Spielen, Vorlesen; auch 

kurzzeitige Kinderbetreuung, sowie Integrationshilfen für ausländische Mitbürger) 

 

Schreibdienste   (Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen, Schreiben an Behörden, Versicherungen u.ä.) 

Friedhofsdienst  (kurzzeitige Hilfe bei Grabpflegearbeiten, wie z.B. das Übernehmen des Gießens) 

Winterdienste  (bei Bedarf das Räumen und Streuen von Gehwegen und Hauszugängen) 

Gartenarbeiten  (Hilfe bei saisonal anfallenden Arbeiten wie Rasen mähen, Laub rechen u.ä.)  

Begleitdienste    (Begleitung bei Arzt und Behördengängen, aber auch zum Einkaufen) 

            Sonstiges  (bitte hier Leistung benennen:         )      

Nähere Auskünfte über die Voraussetzungen, Hilfen in Anspruch nehmen zu können, oder Ablauf und Kostenbeteiligung 

erhalten Sie in unserer Geschäftsstelle. Auch unter www.bhb-bisingen.de   f inden Sie alle wichtigen Informationen. 

Bitte ausgefüllt in unserer Geschäftsstelle abgeben, oder per Post schicken an:   

Bürger helfen Bürgern e.V.,   Onstmettinger Str. 41,  72406 Bisingen;  Tel.:  07476-9145006; info@bhb-bisingen.de 

  

Antrag auf Mitgliedschaft Bürger helfen 
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Rückseite Mitgliedsantrag (Stand 01.10.2025) 

Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 

der Datenschutzgrundverordnung (DS- 

GVO) vom 25.5.2018 DS-GVO 

 

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie seiner 
Vertreter: 

Der Verein „Bürger helfen Bürgern e.V.“ Onstmettinger Str. 41, 

72406 Bisingen, wird gesetzlich vertreten durch den 

geschäftsführenden Vorstand: 

Frau Heide Pick (1. Vorsitzende)  

Herr Rudolf Buckenmaier (2. Vorsitzender), 

 

2. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen: 

Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im 

Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft erhoben. 
 

3. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet 

werden: 

Die personenbezogenen Daten werden für die Begründung des 

Mitgliedschaftsverhältnisses, für den Beitragseinzug, für die 

Erbringung von Hilfsleistungen, für Einladungen und 

Organisation von Aktionen und Veranstaltungen benötigt. Dazu 

werden die Daten erfasst und digital in einem vereinseigenen 

EDV-System gespeichert. Dieses wird durch technische und 
organisatorische Maßnahmen vor unberechtigten Zugriffen 

Dritter geschützt. 

Folgende Daten werden beim Vereinseintritt erfasst: 

- Vor- und Zuname 

- Geschlecht 

- Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ und Wohnort 

- Kommunikationsdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse 

- Geburtsdatum 

- Bankverbindung 
- ggf. Art der benötigten und/oder angebotenen Hilfeleistungen 

Die Weitergabe der erforderlichen Daten erfolgt zum Zweck 

- des Beitragseinzuges an das entsprechende Geldinstitut 

- der Schadensregulierung an beteiligte Versicherungen. 

- der Vereinsförderung an die Gemeinde Bisingen 

 

4. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt: 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der 

Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrages 

gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den 
Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Linie um das 

Mitgliedschafts-verhältnis im Verein und um die Teilnahme an 

Veranstaltungen. 

Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die 

Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages erforderlich ist, erfolgt 

die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 

1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO. 

Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder 

in lokalen, regionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung 
berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO). 

Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information 

der Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten 

des Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezogene 

Daten einschließlich von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im 

Rahmen der Berichterstattung über Veranstaltungen des Vereins 

veröffentlicht. 

 

5. Austritt aus dem Verein; Recht auf Löschung der eigenen 
Daten: 

Die Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. 

Mit Beendigung der Mitgliedschaft (durch Austritt oder Tod) 

werden die personenbezogenen Daten des austretenden 

Mitglieds, die die Kassenverwaltung des Vereins betreffen, 

gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen, bis zu zehn 

Kalenderjahre ab der Wirksamkeit des Austritts durch den Verein 

archiviert. Danach werden diese Daten (Bankdaten, Anschrift, 

Kontaktdaten) gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der 
Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser 

Daten eingeschränkt. 

Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der 

Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. 

Hierbei handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, 

besondere Funktionen im Verein oder Ereignisse, an denen die 

betroffene Person mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt ein 

berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen 

Dokumentation zugrunde. 

 
 

 

 

 

6. Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder 

Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und 

sonstige Mitarbeiter (Geschäftsstellenmitarbeiter) ausgehändigt, 
die im Verein nach Satzung und/oder Geschäftsordnung eine 

besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der 

Mitgliedsdaten erfordert. 

 

 

Ausnahme: 

Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es eine Mitgliederliste zur 

Wahrnehmung satzungsgemäßer oder gesetzlicher Rechte 

benötigt (z.B. um die Einberufung einer Mitgliederversammlung 

im Rahmen des Minderheitenbegehrens zu beantragen), kann 
der Vorstand eine Kopie der Mitgliederliste mit Vornamen, 

Nachnamen und Anschrift als Ausdruck oder als Datei zur 

Verfügung stellen. Das Mitglied, welches das 

Minderheitenbegehren initiiert, hat vorher eine Versicherung 

abzugeben, dass diese Daten ausschließlich für diesen Zweck 

verwendet und nach der Verwendung vernichtet werden. 

Betroffene Personen haben gemäß der DS-GVO folgende 

Rechte: 

- das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO 
- das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO 

- das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO 

- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 

18 DS-GVO 

- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DS- 

GVO 

- das Widerspruchsrecht nach Art. 21 DS-GVO 

- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

nach Art. 77 DS-GVO 

- das Recht eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen 
zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund 

der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 

hierdurch berührt wird. 

 

7. Hinweis auf Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 

Als Aufsichtsbehörde für die Einreichung von Beschwerden 

eines Betroffenen zum Datenschutz steht der Landesbeauftragte 

für Datenschutz und Informationssicherheit Baden-Württemberg 

zur Verfügung. 
Die Beschwerde kann online unter 

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/kontakt/ 

oder postalisch beim  

Landesbeauftragten für Datenschutz, 

Königstraße 10a 70173 Stuttgart 

eingereicht werden. 

 

 


